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Vereinbarung mit Quebec über die gegenseitige Anerkennung von
Berufsqualifikationen und fünf Absprachen über die gegenseitige Anerkennung von
Berufsqualifikationen

Sehr geehrter Herr Hellmüller

Besten Dank für die Einladung zur oben erwähnten Vernehmlassung.

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) engagiert sich seit vielen Jahren für eine
erleichterte gegenseitige Anerkennung von gleichwertigen Berufsqualifikationen zwischen der
Schweiz und ausländischen Staaten. Internationale Mobilität ist grundsätzlich auch im Interesse
der Arbeitnehmenden.

Das geplante Abkommen regelt die Zugangsbedingungen zum Arbeitsmarkt und umfasst vorerst
die folgenden fünf Berufe: Zahntechniker:in EFZ, Dentalhygieniker:in HF, Radiologiefach-
person HF, Hebamme FH und Sozialarbeiter:in FH.

Wir begrüssen die gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen in den genannten
Berufen und regen an, in einem nächsten Schritt eine Ausweitung auf weitere Berufe zu prüfen.
Das vergleichbare Bildungssystem zwischen der Schweiz und Quebec legitimiert Überlegungen
in diese Richtung.

Die Verifizierung der fachlich-qualitativen Gleichwertigkeit bleibt Aufgabe der zuständigen
Behörde. Einreise, Aufenthalt und Beschäftigung müssen weiterhin dem Ausländer- und
Integrationsgesetz unterstellt sein. Das Risiko von Lohndumping gilt es mittels
Schutzmechanismen zu verhindern.

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen im Voraus.

Freundliche Grüsse

SCHWEIZERISCHER GEWERKSCHAFTSBUND

Pierre-Yves Maillard Nicole Cornu
Präsident Zentralsekretärin
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